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Klausur im Grundkurs Recht SoSe 2011
Beantworten Sie 4 der folgenden 7 Fragen:
Allgemeines sowie Öffentliches Recht

1. Nach dem Schiffsunglück eines Öltankers wurden zur Selbstverpflichtung von vielen Firmen die sog. Exxon Valdes Prinzipien (s.u.) unterschrieben. Handelt es sich dabei um Rechtsnormen?
2. „Der Mieter eines Gebäudes hat dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend natürliches Licht vorhanden ist. Bei Zuwiderhandlung kann die Gesundheitsbehörde Geldbußen verhängen.“ Ein Tierschutzverein zeigt eine Hühnerfarm an, bei der nur künstliches Licht herrscht. 

a) Stellen Sie mit Hilfe der drei Auslegungsmethoden fest, ob die Vorschriften für Hühnerfarmen gilt.
b) Welchem Rechtsgebiet gehört die Vorschrift nach Meinung des Gesetzgebers an und wie lässt sich dies mit der Interessentheorie begründen? 
3. Welche Grundrechte wären betroffen, wenn die Vorschrift für Tiere gelten würde?
Zivil- und Arbeitsrecht

4. Die Universität Hamburg schließt mit McDonalds einen Vertrag, wonach alle Studierenden verpflichtet sind, wenigstens 1X pro Woche im McDonalds Stand einen Burger zu den verbilligten Konditionen zu kaufen. Erklären Sie an Hand folgender Fragen das Prinzip der Vertragsfreiheit: 
a) Kann McDonalds von den Studierenden dies verlangen?

b) Kann McDonalds von der Universität gem. §280 BGB Schadensersatz für die Investitionen verlangen, wenn sich niemand an den Vertrag hält?

c) Warum gilt die Vertragsfreiheit nicht im Sachenrecht?

5. In den AGB einer Firma steht, dass nur Deutsche Kunden sein können. Welche rechtlichen Bedenken könnten Sie gegen diese Klausel geltend machen?
6. Lidl möchte Kassiererinnen einstellen, die weniger als den Tariflohn erhalten sollen. Welche rechtlichen Möglichkeiten hat Lidl dazu?

7. Lässt sich die Tarifautonomie im Arbeitsrecht mit der Vertragsfreiheit im Schuldrecht begründen?

Zugelassene und erforderliche Hilfsmittel: BGB und Grundgesetz
Exxon Valdes (CERES) Prinzipien: Schutz der Biosphäre; Maßvoller Umgang mit natürlichen Rohstoffen; Reduzierung und Entsorgung von Abfällen; Effizienter Einsatz von Energie; Gesundheitsschutz für Arbeitsplatz und Umgebung; Sichere Produkte und Konsumentenschutz; Haftung und Schadenersatz; Transparenz und Veröffentlichung; Mindestens ein Umweltexperte im Management; Jährlicher Rechenschaftsbericht)
Musterlösung und Evaluation

Liebe Studierende im GK Recht So Se 2011,
ich habe nun die Klausuren korrigiert und möchte als Rückmeldung und zur Erläuterung folgendes geben:
Allgemeines
1. Die Klausur war keine Wissensklausur sondern sollte das Verständnis zu dem Gelehrten abfragen. Das Skript gab somit als solches keine Antwort. Deshalb war es mir auch gleichgültig, ob Studierende etwa in ihre Gesetzestexte hineinschrieben. Leider habe ich versäumt, dies der Aufsicht mitzuteilen, die ja darin einen Täuschungsversuch gewertet hat. Das ist aber erledigt.
2. Ich bin über das Gesamtergebnis einigermaßen entsetzt. Zwar wissen viele was Vertragsfreiheit ist, was eine Rechtsnorm oder Auslegungsmethoden sind. Sie können es aber nicht anwenden und haben es damit auch nicht verstanden. Das aber musste man in dieser Klausur können. Etwa 30% der geschriebenen Klausuren entsprachen meinen Erwartungen, 70% dagegen nicht. Ich habe gleichwohl weit weniger als nicht bestanden gewertet, weil es ja ein generelles Problem ist. 
3. Die Gründe für das Ergebnis sind vielfältig: Es haben sich über 100 gemeldet und über 80 mitgeschrieben. Im Kurs anwesend waren aber wohl im Durchschnitt 50 bis max. 60. Ich glaube ziemlich sicher zu sein, dass die Teilnehmer auch davon in der Klausur profitiert haben. Wer dann noch das Skript gelesen oder in ein Buch hinein geschaut, der konnte mE gut bestehen. Andere Gründe sind, dass in hohem Maße Übereinstimmungen in den Klausuren bestehen, was auf illegale Zusammenarbeit schließen lässt. Dies ist aber bei einer solchen Klausur sehr schädlich. So haben sehr viele vollkommen unsinnige Prüfungen durchgeführt und Paragraphen zitiert, die wir weder durchgesprochen hatten und auch nicht einschlägig waren. Z.B. wurden absurderweise Grundrechte für Tiere geprüft, der Vertrag zwischen Universität und McDonalds als (misslungener) Vertrag zwischen Studierenden und McDonalds gewertet, statt die Vorschrift auszulegen wurden die Intentionen der Beteiligten ausgelegt etc. So etwas kommt nur, wenn man andere für sich denken lässt. Wer selber nachgedacht hat konnte dies wirklich nicht glauben. 
 

4. Die Lösung der Klausur war nicht schwer. Zudem hatte man die Auswahl. Allerdings musste man den Kurs besucht haben. Demgegenüber haben viele seitenweise Überlegungen und Wissen gebracht, dass zur eigentlichen Frage nichts beitrug oder schlicht falsch war. Weniger wäre mehr gewesen. 
Musterlösung
1. Exxon Valdes : 
Keine Rechtsnorm, weil solche nur staatlich sanktionierte allgemeine und generelle Normen sind. (Gesetze, Verordnungen, Satzungen der Gemeinden)
2. Hühnerfarm:
a) Auslegung: Fraglich ist, ob die Norm, auf Grund deren die Anzeige erfolgte, auch für Hühnerfarmen gilt. Das hängt vom Begriff "Gebäude" ab. Nach der grammatikalischen Auslegung umfasst der Begriff Häuser aber auch Stallungen wie Hühnerställe. Nach der systematischen Auslegung ist aber zu beachten, dass in derselben Vorschrift die "Gesundheitsbehörde" genannt ist, die nur für Menschen und nicht für Tiere zuständig ist.  Das spricht für menschliche Behausungen. Sinn und Zweck der Vorschrift ist aber offensichtlich, dass Menschen, die Licht zum Leben brauchen, hier würdig wohnen können. Ein Stall für Maulwürfe braucht kein Tageslicht. Insofern spricht auch dies für menschliche Behausungen. Subsumtion: Die Vorschrift kann nicht auf Hühnerställe angewandt werden. (Der Begriff "Mieter" trägt hierzu nichts bei, weil er im BGB §535 BGB so weit formuliert ist, dass er alles umfasst. Man kann ein Gebäude damit auch als Stall "mieten". Das weiß man auch ohne Rechtskenntnisse)
b) Die Vorschrift gehört zum öffentlichen Recht, weil der Gesetzgeber ein Bußgeld als Sanktion und eine Behörde zur Durchsetzung eingerichtet hat. Damit braucht man die Abgrenzungstheorien nicht, die hier zum selben Ergebnis kämen: öffentliches Interesse an Menschenwürde und Gesundheit, Staat als Subjekt in Form der Gesundheitsbehörde, Staat als Befehlsgeber, indem er verbietet (Subjektionstheorie).
3. Grundrechte 
Sie sind in Art. 1 GG definiert. Danach gehören dazu die Art. 2- 19 GG, nicht jedoch Art. 20a GG) Grundrechte wie alle Rechte können nach ihrem Wortlaut nur Menschen haben. Als Mensch betroffen von der Maßnahme ist hier vor allem der Besitzer der Hühnerfarm. Er wäre, falls die Vorschrift für ihn gelten würde, in seinem Eigentum (Art. 14 GG) ebenso wie in seiner Berufsausübung (Art.12 GG) betroffen, weil er seine Gebäude nicht wie er will ausstatten kann und seine Berufsausübung Regeln unterworfen wird. Der Eingriff in seine allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 GG) wird durch diese speziellen Grundrechte verdrängt. 
4. Uni HH ./. McDonald
a) Pflicht der Studierenden besteht nicht, weil der Vertrag zwischen Uni und McDonald geschlossen wurde und sie daraus Dritte nicht verpflichten können. (Kein "Vertrag zulasten Dritter", Vertragsfreiheit gilt nur zwischen den Vertragspartnern und nicht gegenüber Dritten) [Der Sachverhalt sagt deutlich, dass die Uni den Vertrag abschloss. Stellvertretung war weder gewollt noch lag sie vor.]
b) Schadensersatz? Ja, weil die Uni den Vertrag nicht erfüllt hat. Das wäre ihr nicht einmal unmöglich gewesen. Sie hätte den Studierenden Zuschüsse geben können etc. Sie wusste, wozu sie sich verpflichtete. So etwas ist auch nicht sittenwidrig [so weit sind wir bei den Burgern noch nicht] Dass sie es dann nicht schaffte, diesen Umsatz zu garantieren, macht sie schadensersatzpflichtig. Vorsatz ist hier selbstverständlich, weil man das nur wissen und wollen muss. [War aber gar nicht zu erörtern. Die Vertragsfreiheit ermöglicht eben jeden Inhalt auch solche, die man selber nicht erfüllen kann. Dafür gibt es dann den Schadensersatz. Das musste man wissen, wenn man das Prinzip verstanden hatte. §275 BGB sagt nichts anderes. Zunächst ist "die" Leistung ja gar nicht unmöglich. Das wäre nur der Fall, wenn man die Burger gar nicht essen kann oder es keine Studierenden gibt. Im Übrigen schließt 275 BGB ja nur die Forderung auf die Leistung aus, nicht aber auf Schadensersatz]
c) Vertragsfreiheit im Sachenrecht: dort sind die Rechte absolut gegenüber jedermann. Das verlangt Rechtssicherheit und Publizität. Beides hat man nicht, wenn man solche absoluten Rechte privat gestalten könnte. (Verträge gibt es dagegen auch im Sachenrecht. Siehe §929 BGB)
5. Ausländerdiskriminierung und AGB: Zunächst gibt es ein logisches Problem. Wenn die Firma keine Ausländer bedient, gibt es auch keine Verträge und damit keine Geltung der AGBs. Die Klausel berührt damit niemanden. Unterstellt man, dass die Firma von den Ausländern verlangt, sich auszuweisen, dann sieht es anders aus. Danach wäre zu prüfen, ob Art. 3 GG einschlägig ist. Art. 3 GG nennt aber nicht die Nationalität sondern nur die ethnische Herkunft. wichtiger aber wäre es darauf hin zu weisen, dass die Grundrechte gar nicht im Privatrecht gelten. (Art. 1 GG) Es bleiben also nur der Umweg über Generalklauseln wie §307 BGB "gegen Treu und Glauben". Dann muss man aber auch die Freiheitsrechte der Firma dagegen halten.
Hilft die Verfassung nicht, so wäre auch nicht das Gleichbehandlungsgesetz (AGG) anzuführen, weil es dieses Merkmal nicht aufführt. Schließlich könnte man noch auf den EU-Vertrag kommen. Der gilt ´jedoch auch nicht im Privatrecht sondern nur gegenüber den Staaten als solchen.  Ich hätte aber zugelassen, wenn jemand dies für sittenwidrig halten würde. Dann aber nicht nach §138 Abs.1 BGB sondern nach §826 BGB, weil ja noch gar kein Vertrag und Rechtsgeschäft vorliegt. [Zugegeben eine recht schwere Aufgabe. Ich hatte aber nur erwartet, das Verhältnis von Art. 3 GG zum BGB zu klären. Das ist nur wenigen gelungen. ].
6. Lidl und Tarifverträge: 
Antwort steht in §1 TVG: Vertragspartner oder Mitglied bei einem Vertragspartner des TV werden davon erfasst. Für die gilt der absolute Vorrang des TV. Also: austreten aus dem Arbeitgeberverband, nur Personen einstellen, die nicht in der Gewerkschaft sind (Vorsicht, nicht proklamieren wegen des Verbots in Art. 9 Abs.3 GG) Ansonsten Leiharbeit oder Flucht aus dem Arbeitsrecht in Werkverträge. [Die letzten Alternativen musste man nicht wissen]
7. TV und Vertragsfreiheit: 
Die TV sind keine Individualverträge i.S. des Schuldrechts und seiner Vertragsfreiheit. Sie verstoßen gegen die Privatheit abgeschlossener Verträge (siehe oben Frage 4) Sie wurden historisch als Korrektur der Vertragsfreiheit gerade gegen sie gewendet und lange von den Gerichten auch nicht anerkannt. In der Vorlesung habe ich allerdings die Auffassung vertreten, dass die man die TV auch als Verwirklichung desjenigen Willens der Arbeitnehmer ansehen kann, der durch die Übermacht des Arbeitgebers keinen Platz im Vertrag findet. Insofern ergänzt der TV damit die Vertragsfreiheit und könnte als ihre "Erfüllung" angesehen werden. Wer das bringen wollte, konnte es tun. Nicht jedoch ging es, den TV als Ausdruck der VF zu bezeichnen.
 

5. Vielleicht ist es das Denken, das hier entgegenstand. Aber wenn Sie diese Klausur verstanden haben, dann haben sie eine solide Grundlage für das Zivilrecht. Im Grundkurs Zivilrecht im kommenden Semester werde ich keine Verständnis- sondern Wissensfragen stellen und damit wohl meine Vorlesungen im ZR beenden.
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